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~-:. 4959 der Beilagen zu den stenographisd1en Protokollen des Nationalrates -

.DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT UND KUNST 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Zl. 10. 000/39' - Parl/75 Wien, 8Jll 11. August 1975 

2360/ Ä.fJ. 
• u __ ;;Y'OO 

zu 2Z 9~11. J. "I 
, (" I. P 10' r; 

Präs. Ml. • . .'Il .. ~ .. 1 i '" 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 
_1_0_1 "'-Z _____ W_. i ~,-.ß 

Die schriftliche parlalllentarische Anfre.ge 

Nr. 2291/J-lffi/75, betreffend die bundesstae.tliche .. A.ne:r­
kennung von Spo.l'tlehrern, die die .Abgf30rdnetell 

Dr.Heinz FISCHER und Genossen am Lt-. Juli 1975 an mich 

richteten~ beehre ich mich wie folgt zu be ant\V' orten : 

ad 1) 

Eine gesetzliche Anerkennu.ng der Sport­
lehrer und ihrer Tätigkeit erscheint aus zwei Gründen 
notwendig: 

a) im Interesse jener, die die Tätigkeit 
. der Sportlehre:!' in Anspruch nehmen aus 1.:i.6hrfachen Gründen 

(insbesondere Boll aine fachgerechte sportliche Ausbildung 
geboten werden und muß eine gesundheitliche Gefährdung 
ausgesc.hlossen sein) j 

.b) soll den a.usgebildeten Sportlehrern 
ein entsprechender Berufsschutz gegeben \'1erden. 

Die entsprechende gesetzliche Regelung 

fällt jedoch in denZuständigl-ceitsbereich der Länder. Es 

erscheint nur dann sinnvoll, eine bundesgesetzliehe 
Regelung anzustrj~'i)en, sofern die Länder· diesem Anliegen 
nicht nachkommen. Zum Teil \vurden jedoch bereits en-t;­
sprechende landesgesetzliche Regelungen erlassen. Auf 
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dem Gebiete der Schilehrer best:eht berei.ts ein weitgehender 

BeI'ufsschutz. 

Ei.ner der Gründe dafi:i.r~ daß bei den Sport­
lehr':3rli im Gegensatz zu den SchiL-;!hrern n:u:c in ei.nigen 

Bun.desländern ein Berufsschutz besteht, dürfte dari.n liegen, 

daß bisher noch keine entsprechende Regelung fi.h" die Sport­

lehrerausbildung bestand.. DieBe ist ~jed.()ch d'urch das Bundes­

gesetz über die Schu,len zur Ausbildu:ug von Leibese:r'ziehern 

und Sport;leh~1:eTll~ BGBl"Nr .. 140/1974, geschaffen .... JOrden .. 
, .. , 'td" ., -". ·0 ,~. T .. ·· " t 1'..8 J.B aDer zu. hOllen; aaw n".JJ':ll.n.em~ cU.e _Jana.er ale en'-

sprechenden legistischen Maßue~men ergreifen werden, wobei 

die ~J:l. den Bundesanstalten für Leibeserziehung erfolgte 

ad 2) 

}~in Berufsscbutz für Sportlehrer hätte 

zu bestim:nen, dcu3 nur entsprechend ausgc·oiJ.clete" Sport­

lehrer den Beruf als SportJ.ehrer entgeltlich ausüben 
dürfen" Diese Hegel~g dürfte .jedoch nicht die Tätigkeit 
in Sportvereinen sO"vlie i.n bestimmten Funktionen bei 

Gebietskörperschaften (z .. B. Unterricht; in Schulen, Aus­

bildung beim Bundesheer usw .. ) erfassen,zumal in diesem 
Bereich kein zusätzliches Schutz,bedürfnis 'besteht. 

ad 3) 

Es hat bereits eine Reihe von Bemühungen 
gegeben~ dem Artikel -10 ll.bs.1 des B-VG· eine vleitere Ziffer 

betreffend den Sp' ort anzufüG:eu. Diese hätte das Sportwesen. 
~ . 

soweit es sich um Angelegenheiten handelt, die das gesamte 
Bundesgebiet' betreffen, in die Gesetzge-Dungs- und Voll­

ziehungskcmpetonz des Bundes stellen sollen. .Als derartige 

Angelegenheiten solltell .i\.uslandsbeziehungen des Sportes, 

die Sportorganisation für das gesamte Bundesgebiet, Bun-

leistungs- und -ehrenzeichen und die Ausbildung der Sport-

" 
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lehrer gelteuo Unter anderem gab es am. 6. Juli 1954 einen 
diesbezügliche:;! Initiativantrag im .Nat~LonaJ.rat. Alle diese 

Vorhaben sind jed.och gescheitert. Das vorliegende Anliegen, 
vlüx'de vom föderalistischen. Stand.punkte aus gesehen noc.h 

lNeitergehend sein~ sodaß Verhandlungen ü.ber die Schaffu.:n.g 

einer Bundeskompetenz kaum aussichtsreich erscheinen$ 
Zweckmäßig dürfte es sein, mit den. }~ändtH.·n. in Kontakt zu. . 

treten , damit ein möglichst: übereinstinnnender Berufsschutz 

der Sportlehrer landesgesetz1ich geschaffen wird. 
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